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Beschlussvorlage 
Ö/0742/XIV.WP 

 

 G E M E I N D E  G A U T I N G  
 XIV. Wahlperiode 2014 - 2020 

 

Geschäftsbereich / Fachbereich 

Fachbereich 50 - Kinder- und 
Jugendangelegenheiten 

Az.:  

Sachbearbeiter 

Frau Schechner 

Beratung Datum Behandlung Zuständigkeit 

Haupt- und Finanzausschuss 18.09.2018 öffentlich Entscheidung 
 

Betreff 

Benutzungsordnung über den Betrieb der Mittagsbetreuung der Gemeinde Gauting an der 
Josef-Dosch-Grundschule / Änderung zum 01.09.2018 

 
Inhaltlich relevante Drucksachen:  

Ö 0568  
 
Sachverhalt: 

In der 38. Sitzung des Gemeinderates am 18.07.2017 wurde die Satzung über den Betrieb und die 
Nutzung der Mittagsbetreuung der Gemeinde Gauting an der Josef-Dosch-Grundschule (Ö0568) 
beschlossen. 
 
Analog hierzu wurde die Benutzungsordnung erstellt, die allen Erziehungsberechtigten mit Ver-
tragsabschluss seit dem Schuljahr 2017/2018 zur Verfügung gestellt wird. 
 
Zu Beginn des Schuljahres 2018/2019 wird die Benutzungsordnung in folgenden Punkten den Er-
fordernissen eines reibungslosen (Tages-)Ablaufs angepasst: 
 

- Betreuungszeit 
Die Kinder werden von Montag bis Freitag an Schultagen ab Unterrichtsende  
(11.15 Uhr) (Stundenplanende) bis maximal 16.00 Uhr (neu: Freitag nur bis 15.00 Uhr) be-
treut. 
… 
Am jeweils letzten Schultag vor den Ferien wird nur bei entsprechendem Bedarf eine Be-
treuung (bis 15.00 Uhr) angeboten. 
 

- Neu: Bestätigung über bezahlte Kinderbetreuungskosten 
Mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 ist die generelle Nachweispflicht der in der Steu-
ererklärung geltend gemachten Kinderbetreuungskosten weggefallen. Sollte Ihr Finanzamt 
eine Bestätigung anfordern, genügt eine Kopie Ihres Kontoauszuges  
i. V. m. der Kopie des Betreuungsvertrages. Wünschen Sie dennoch eine gesonderte Auf-
stellung wird eine Gebühr in Höhe von 15,00 € erhoben. 
 

- Abholzeiten / Verlassen der Einrichtung 
Neu: Um einen geregelten Tagesablauf auch zur Bearbeitung der Hausaufgaben gewährleis-
ten zu können, ist die Abholung bzw. das Verlassen der Mittagsbetreuung nur um 14.00 Uhr, 
15.00 Uhr und um 16.00 Uhr möglich. Aus organisatorischen Gründen ist es den Mitarbeite-
rinnen der Mittagsbetreuung nicht möglich Kinder außerhalb der regulären Abholzeiten zu 
privaten Nachmittagsterminen (z. B. Musik-/Sportunterricht) zu schicken. Während der Be-
treuungszeit können die Kinder in Einzelfällen (z. B. Arztbesuch) die Mittagsbetreuung 
grundsätzlich nur mit schriftlicher Einverständniserklärung der Personensorgeberechtigten 
und nur für die in Absprache mit einer Betreuerin festgelegte Zeit verlassen. 
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- Anmeldung und Aufnahme 

... 
Die verfügbaren Plätze werden nach folgenden Dringlichkeitsstufen vergeben: 
1. Mutter oder Vater alleinerziehend allein mit dem Kind im Haushalt lebend und  
    berufstätig oder arbeitssuchend. 
… 

 
 
1. Finanzielle Auswirkungen 
 

NEIN x (damit sind die Angaben beendet)  

 
 
 
Beschlussvorschlag: 

 
1. Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt Kenntnis von der Beschlussvorlage Ö 0742. 
2. Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt Kenntnis von der Anpassung der Benutzungsord-

nung der Mittagsbetreuung der Gemeinde Gauting zum 01.09.2018. 
 
 
Gauting, 12.09.2018 
 
 
 
 

Unterschrift 
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